
61 der Beilagen zu den stenographiscl1en Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 

des Unterrichts ausschusses 

über die Regierungsvorlage (46 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Pflichtschulcrhal
tungs-Grundsatzgesetzabgeändert wird 

(Pflichtschulcrhaltungs-Grundsatzgesetz
Novelle 1963). 

Durch die im Entwurf vorliegende Pflichtschul
erhaltungs-Grundsatzgesetz-Novelle 1963 soll das 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. 
Nr. 163/1955, dem die Aufgabe zukommt, die 
Grundsätze für di,e Gesetzgebung der Länder 
auf dem Gebiete der Errichtung, ErhaItun"g und 
Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen sowie 
der öffentlichen Schülerheime, die für Schüler 
von Pflichtschulen bestimmt sind, aufzustellen, 
der Neuregelung des österreichischen Schulwesens 
angepaßt werden. Die Abänderung trägt einer
seits der :Einführung des polytechnischen Lehr
ganges für die Absolvierung des 9. Jahres der 
Schulpflicht Rechnung und bezweckt anderseits 
die Angleichung an die Terminologie der am 
25. Juli i 962 beschlossenen Schulgesetze (Schul
aufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962, Schulpflicht
gesetz, BGBl. Nr. 241/1962, Schulorganisations
gesetz, BGBl. Nr. -242/1962). 

Für die Ausführungsgesetzgebung der Länder 
wird hinsichtlich der öffentlichen polytechnischen 
Lehrgänge als Richtlinie festgelegt, daß sie in 
solcher Zahl und an solchen Orten zu be
stehen haben, daß sie von allen schulpflichtigen 
Kindern im 9. Schuljahr ihrer allgemeinen Schul
pflicht unter Berücksichtigung eines ihnen zumut
baren Schulweges besucht werden können. Diese 
Lehrgänge können sowohl als selbständige 
Schulen als auch im organisatorischen Zusammen
hang mit den anderen Arten· der öffentlichen 
Pflichtschulen errichtet werden. Die polytechni
schen Lehrgänge werden erstmals im Schuljahr 
1966/67 zu bestehen haben, da in diesem Schul
jahr diejenigen Schüler, die im unmittelbar vor
angegangenen Schuljahr (1965/66) das 8. Jahr 
ihrer Schulpflicht vollenden, ein 9. Schulpflicht
jahr absolvieren müssen. 

Der Unterrichtsausschuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 2. April 1963 be
raten. In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Ku I h an e k, Dok
tor Stella K lei n - L ö w, eh a I 0 u p e k, M a r
w an -' S chI 0 s s e r, S tau d i n ger, Dr. Ne u
ge bau e r, Dr. Hau s er, Dr. Johanna Ba y e r, 
Dr. G red I e rund R e gen s bur ger das 
Wort. 

Die Beratung des Unterrichtsausschusses hatte 
folgendes Ergebnis: 

Zu Art. I: 

Zu Z. 1: Die Einfügung eines Artikels vor 
dem Wort "Sprengel" erfolgte aus stilistischen 
Gründen. 

Zu Z; 5: Der Ausschuß betonte die Bedeutung 
der fachlichen Berufsschulen für die Ausbildung 
der Lehrlinge und gab dem Wunsche Ausdruck, 
daß alles darangesetzt werden möge, um fach
licheBerufsschulen beziehungsweise Berufsschul
klassen zu errichten, wenn die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. 

I Zu Z. 7: Zu der in 1\ussicht genommenen 
Bestimmung des § 6 Abs. 2 hinsichtlich der Bei
stellung der Erzieh,er durch den Heimerhalter 
stellte der Ausschuß fest, daß die Heranziehung 
von Pflichtschullehrern zur Leistung von Er
zieherdienst ohne deren Einverständnis nicht 
möglidl sei, da nach den Bestimmungen 
des Landeslehrerdienstredl ts-überlei tungsgesetzes 
1962 eine solche dienstrechtliche Verpflichtung 
nicht vorgesehen ist. Die Leistung von Erzieher
dienst durch Pflichtschullehrer komme nur auf 
Grund einer vertraglichen Vereinbarung zwischen 
dem Lehrer und dem Heimerhalter in Frage. 

Zu Z. 9: Im Hinblick auf das kürzlich erstat
tete Memorandum der Schulärzte betonte der 
Ausschuß die Notwendigkeit, die Schulen mit 
geeigneten Turn- und Spielplätzen beziehungs
weis,e Turnsälen auszustatten. Er appellierte an 
die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände 
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2 61 der Beilagen 

als Schulerhalter, bei der Errichtung von Schul- Zu Art. IV: 
neubauten diesbezüglich entsprechend Vorsorge 
zu treffen. 

Bezüglich der polytechnischen Lehrgänge stellte 
der Ausschuß fest, daß es sich bei den dafür vor
gesehenen Lehrwerkstätten nicht um Werkstätten 
im Sinne einer berufsschulmäßigen Ausbildung 
handelt. 

Zu Art. III: 

Um deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß 
es sich bei. der vorgesehenen Bestimmung des 
Artikels III Abs. 2 um eine authentische Inter: 
pretation handelt, wurde eine andere Formulie
rung vorgeschlagen. 

Harwalik 
Berichterstatter 

Um den Ländern für die Ausführungsgesetz
gebung mehr Zeit einzuräumen, beschloß der 
Ausschuß, die vorgesehene Frist auf ein Jahr zu 
verlängern. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit den Abänderungen, die dem Bericht bei
gedruckt sind, einstimmig angenommen. 

Der Unterrichtsausschuß stellt somit den A n
t rag, der Nationalrat- wolle dem von der· 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(46 der Beilagen) mit den an g e sc h los sen en 
A b ä n der u n ge n die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 2. April 1963 

Dipl.-Ing. Dr. Ludwig Weiß 
Obmann 

-j. 
Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 46 der Beilagen. 

1. Im Artikel I Z. 1 ist zwischen den Worten lung im Sinne des Artikels IV Abs. 1 des Bundes
"und" und "Sprengel" das Wort "der" emzu- verfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBL 
fügen. Nr. 215, dar." 

2. Artikel III Abs.2 hat zu lauten: 3. Im Artikel IV Abs. 2 sind die Worte "binnen 
,,(2) Die Bestimmung des Artikels I Z. 11 dieses sechs Monaten," durch die Worte "innerhalb eines 

Bundesgesetzes stellt keine anderweitige Rege- Jahres," zu ersetzen. 

.;. 
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